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~-"661 der 'Beilagen ~dl"n Steno?:fi'lf'hi!!chen Prr,tokollen (tes Nal:tonalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 
DER BUNDESMINISTER· 

FUR UNTERRICHT UND KlJNST 

Zl. 10.000/85-Parl/1978 . Wien, am 18. Jänner 1978 

An die 

PARLAMENTSDIREKTION 

Parlament 

1017W i e n 

2zo-( lAB 

1979 -01- 2 4 
zu 22'1-fjJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 2241/J-NR/78, betreffend Werbung von Sekten vor 

Schulen, die die Abgeordneten PETER und Genossen am 

7. Dezember 1978 an mich richteten, beehre ich mich wie 

folgt zu beantworten: 

Das in § 46 Abs.3 Schulunterrichtsgesetz 

normierte Verbot der Werbung für schul fremde Zwecke 

erstreckt sich lediglich auf die Schulliegenschaft, 

nicht aber auf angrenzende Verkehrsflächen. Da aber 

die Werbetätigkeit verschiedener Interessensgruppen 

auf Verkehrsflächen durch Verteilung von Broschüren, 

Flugzetteln, etc. gemäß § 82 StVO einer Bewilligung 

bedarf, wurde das Bundesministerium für Verkehr ~" 

Stellungnahme ersucht, welche Möglichkeiten der 

Beeinflussung solcher Aktivitäten in Schul nähe im 

Rahmen der StVO offenstehen (siehe Beilage 1). Ebenso 

darf ich auf einen dieses Problem behandelnden Erlaß 

des Stadtschulrates für Wien verweisen, der in Kopie 

beiliegt (siehe Beilage 2). 

I 
L 

2201/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 6

www.parlament.gv.at



- 2 -

Seitens der Schulen und der Schulverwaltung 

wird durch eine entsprechende Aufklärung der Schüler 

getrachtet, der Wirksamkei~ derartiger Einflüsse vorzu­

beugen. 

Beilagen 

4 
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. BUNDESMINiSTERIUM 
FüR UNTERlUCHT UND KUNST 

Zlo 200708/15 ~ 4/78 .-: 

An das 
Bundeßministerium für Verkehr .... 
1:n W' t E N 

Beu.: Werbetätigkeit diver.ser ,Int,ex:-=: ,. 
essensgruppen in ~chulnähe ,- .. 
Anfrage an das BundesministeriUIl\ 
fUr Verk~hr 

" 
' •. v-: -c 

Im Hinblick auf die in letzter Zeit:, j,n der öffentlichkeit 

diskutierten Einflußnahm~nauf Schüler in, der ,Nähe des 
Schulhauses' durch vlerber_ diver~el:' ,I.nte:::::essensgruppen z.B. 

Leuten, die auch Druckwe~ke ,(F~ugzettelqBroschUren, etc.) 

verteilen, beehrt sich d?-s Bundesmin~s·terium für Unterricht 

und Kunst auf die seiner~eitige Kontaktnahme mit den 

Straßenverkebrsbehörden ~urückzukomme~, welche etwa 

folgendes ergab: 

Nach den Besti...vnmungen des § 82 des ,Bundesgesetzes vom 6 • 
. Juli 1960, mit dem Vorschriften über die straßenpolizei 

erlassen werden (Straßenyer:kehr'sordnung .19.6.0 .- StVO. 1960) , 

BGBl.Nr .. 159/1960 p id.g.f"q ist für die. Benützung vo.n. 
Straßen einschließlich des~darüber befindlichen, fUr die 
Sicherheit des StraßenverkerAX$ in Betracht kommenden Luft­

raumas zu anderen Zwecken als zu solchen des Straßenver­

kehrs eine Bewillig'Wlg erforderlich", zu _dru::en ,Erteilung in 

Wien die Magistratsabteilung , 35. ,- .G, ,Wien1~6,Theresien­

badgasse 3, zuständig iSj:o. Lauto lv1itteil~g d~ MA 35 - G 

wird die Bewilligung ZU~ Verteilung ~on pruckwerken, ins­

besondere von Zeitungen60 unter anqerem mit.der Auflage er­

teilt, daß bei dieser Tätigkeit das ~tehenbl.elben vor 
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Schulen und in deren näch~t~ Umgebung .verboten ist. Unter 

der "nächsten Umgebung" ~erSch.ul~ ~i~t jene~ Bereich zu ver­

stehen, der durch das Zu:" .Qzw.Absa:8men v:on Schülern .in 

verkehrsmäßiger Hinsich~vorne~14h.betro~~~nist bzw. 

in welchem durch etwa auftretend~ .L~~nt.wic~~ung de~ . 

Unterricht gestört werdep kmm. . . .. ". _ ... ,.';, ..... . 

Falls die.Schulc1irektionen geg:e~ .e.i~~,~llt:~l.~:I,g:e yerte1:­

lung '\On Druckwerken Bede~~ _h~gen,_ .hC\be~.~~.e .,die .M6g1ich-. 
kelt, beim zuständigen B~~i~ksPQlj,..zei.~0JllIq~~s~1.at· um ~.-.: . 
hilfe zu ersuchen. Insbe~ondex:e '\(1x:4 .noch.bemerkt, .. daß 

. nach den Bestimmungen de~ .§ .1.0 .de.s .p.r.esseges~~z~s'; ~GB1. 
Nr 0 218/1922, Personen utlt.er l.8.~al\l::E!n D;t'J.\q~w~ke auf der 

Straße oder an anderen öJ:fentl1.ch~n .oz.:~en w~.~v:er~e~en 

noch unentgeltlich vertej.le~ .d~fe.n •... ___ •.... _'." ... ; ....... ..... :... .. ~_; __ ·.lf~ ~ ... 
--' .',' ..... - :; 

Das Bundesm1nisterium f\1rUnterx:ic~t ·.und K:un~t; "Qeehrt sich 
.. 

um Mitteilung zu ersuchen, obquf .d:l,~entspreche.nden Vor-. 

kOnmlnisse bedenklicher 'w~rbun9, .V~rt;e~l~g .Y'~~Druckwerken 
an Schüler etc. in der' Niihe de.s .. SChulh~uses·1m . Rahmeji" der ' .. 

Straßenverkehrsordnung allg~eJ.l'\~.E1.Il~~U~ .genomme~ werden 
kann. 

. -

............. 

: .. ~. . .: -' ~, - -' , 
_.' - ';" .. ~ ~ -

Wien, am 20. Dezember 197.8 .. 

. . '".·0 '" ~. .... -

". .-._' ......... ' .. 
j?~. den Bundesminister:. 

.. 

; -.:. '. 
. .. '. Dr .HOSCH~MERxL -. 
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'STADTSCHULRAT FÜR WIEN 

Zl.' IV - 14,8/6'8' ~. : ..... '.' Wien, 28.November·1968 .. ; ;:' ... , 

Verteilung von Druckwerken vor der Schule 

, . 
. / 

An die Direktionen der allge~einbildenden höheren und 
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen 

Aus gegebenem Anlaß wird bezüglich der Verteilung von.Druckwer­
ken vor der Schule folgendes bekanntgegeben : 

---l-lach den Bestimmungen des § 82 des Bundesgesetzes vom 6.Juli 1960, 
mit dem Vorschriften über die Straßenpolizei erlassenwerd-en 

. . . . 

(Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO.1960), BGBl.~~,., 159/1960, 
ist für die Benützung von Straßen einschließlich" de~ darüber 
befindlichen, \ für die Si'cherhei t des Straßenverkehrs 'in, Be-
tracht kommenden Luftraumes zu anderen Zwecken als zu solchen 
des Straßenverkehrs' eine Bewilligung erforderlich, zu deren :Er~ 
teilung· in Wien. die Magistratsab'teilung35, - G, Wien, 12, Theresie.n­
badgasse 3, zuständig ist. Laut Mitteilung' der ~ß 35 - G wird die 
Bewilligung zur Verteilung von Druckwerken, insbesonders von Zei­
t~ngen, unter anderem mit d'er Auflage art·eil t" daß bei dieser 
Tätigkeit das Stehenbleiben vor Schulen und in deren nächster 
Umgebung verboten ist. Unter der "nächsten Umgebung fl der Schule 
ist jener Bereich zu verstehen, der durch das Zu- bzw. Abströmen 
von Schülern in verkehrsmäßiger Hinsicht· vornehmlich betroffen 
ist bzw. in, w'elchem durch etwa aui"tretende Lärmentwicklung der 
Unterricht gestört.werden kann •. . , 

Falls die Schuldirektionen gegen eine allfällige Verteilung von 
Druckwerken Bed~!lken hegen" haben sie die Möglichkeit, beim zu~ 

, " .. .' . . 
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ständigen Bezirkspolizeikommissariat um Abhilfe. zu ersuchen. 
. . . 
Insbesondere wird noch bemerkt, daß nach den Bestimmungen des 
§ 10 des .Pressegesetzes, BGBloNr.; 218/1922, .Personen unter 
la'Jahren DrUCK'Nerke auf der straße oder an anderen öffent­
lichen Orten wedel:: vertreiben noch. 1;1nentg.el t1ich vertei1.en 
d

" ~ .... " ur.l.en. ' . 
. ' / 

.e· .' 

Für den Amtsführenden .Präsidenteri.: 
Dr.. EGGHARD 

. (S'enatsrat) 

. ' 

Für die Richtigkeit, 
der Ausfert~gung .: 
Y/JU~" '. . '1, .. , 

. Kzl.Koär;·~" . 
• -.. .. :;'! .::. 1:,,· .. ·°:·;. .. :.. .-
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